
Antrag auf Verhinderungspflege 

Angaben zur/zum Pflegebedürftigen 

   
Name und Vorname der/des Versicherten 

 
Krankenversichertennummer 

  
Anschrift 

  

Angaben der aktuellen Pflegeperson oder des Pflegedienstes 

 
Name, Vorname und Anschrift  

 

Angaben zu den Gründen 

Die Verhinderungspflege ist erforderlich (Betreuung im eigenen Haushalt oder im Pflegeheim) 

 aufgrund der Verhinderung der Pflegeperson wegen Krankheit 

 aufgrund der Verhinderung der Pflegeperson wegen Urlaub 

 sonstige Gründe (bitte Grund angeben): ____________________________________________  

Angaben zum Zeitraum 

Ich beantrage im Zeitraum vom ______________________ bis ______________________  

  stundenweise Verhinderungspflege, da meine Pflegeperson weniger als 8 Stunden  
       verhindert ist. 

  tageweise Verhinderungspflege, da meine Pflegeperson mehr als 8 Stunden verhindert ist. 

Angaben zum Ort 

   Die Pflege wird in meinem Haushalt durchgeführt 
 

   Die Pflege wird teilstationär (Tages- oder Nachtpflege) durchgeführt  
 und in meinem Haushalt durchgeführt 

   Die Pflege wird stationär durchgeführt 

Angaben der privaten Ersatzpflegeperson oder Pflegeeinrichtung 
 
Die Pflege wird in dem beantragten Zeitraum von 

 
 einem Pflegedienst durchgeführt 

 einer selbst beschafften Ersatzpflegekraft übernommen  

 
Name der privaten Pflegeperson oder des Pflegedienstes 

 
 
Straße und Hausnummer 
 

PLZ und Ort 

 



 
 
 

   Mit der Ersatzpflegekraft lebe ich in häuslicher Gemeinschaft. 
 
Die private Ersatz-Pflegeperson ist mit mir verwandt 
 

   nein 
   ja: Verwandtschafts-/Schwägerschaftsverhältnis (Großmutter, Großvater, Schwester, Bruder, 

        Nichte, Neffe, etc.) angeben: 
 
_____________________________________________________ 

 
Übertragung von Ansprüchen 

 Meine Ansprüche auf Kurzzeit- und Verhinderungspflege sollen unverändert bleiben. 
 

 Ich möchte meinen Anspruch auf Kurzzeitpflege auf die Verhinderungspflege übertragen 
 
           in Höhe von 806,00 €.     
 

 in Höhe von _________€    für ________ Tage. 
 

Mir ist bewusst, dass ich die übertragenen Leistungen nicht mehr für die ursprüngliche Leistung  
nutzen kann.   
 
Vorstehende Angaben habe ich nach bestem Wissen und wahrheitsgemäß gemacht. 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum               Unterschrift der/des Pflegebedürftigen/Bevollmächtigten 
 
Datenschutzhinweis: die Erhebung der Daten beruht auf § 94 Sozialgesetzbuch (SGB) XI und ist zur rechtmäßigen Erfüllung unserer Aufga-
ben erforderlich. Zur Mitteilung der erfragten Angaben sind Sie nach § 60 SGB I verpflichtet.  
 

 



Informationen zur Verhinderungs- und Kurzzeitpflege 
 

 Verhinderungspflege Kurzzeitpflege 
 
Was ist unter dieser 
Leistung zu verste-
hen und welche Vo-
raussetzungen müs-
sen vorliegen? 
 

 
Ist der Pflegeperson die häusliche Pflege vorüberge-
hend nicht möglich, übernehmen wir die Kosten ei-
ner notwendigen Ersatzpflege durch eine andere 
Person, einen Pflegedienst oder einer Pflegeeinrich-
tung. 
 
Die Leistung wird nach der Dauer der Abwesenheit 
der bisherigen Pflegeperson unterschieden. Ist die 
Pflegeperson zu keinem Zeitpunkt des Tages an der 
Pflege beteiligt, z.B. aufgrund von Krankheit oder Er-
holungsurlaub, handelt es sich um tageweise Verhin-
derungspflege. Übernimmt die bisherige Pflegeper-
son noch einen Teil der täglich notwendigen Pflege, 
wird von stundenweiser Verhinderungspflege ge-
sprochen. Voraussetzung für diese Leistungsart ist, 
dass die bisherige Pflegeperson weniger als 8 Stun-
den täglich, z.B. aufgrund von Arztbesuchen, an der 
Pflege gehindert ist. Der Pflegebedürftige muss vor 
der erstmaligen Verhinderung bereits sechs Monate 
zu Hause gepflegt worden sein. 

 
Ist häusliche Pflege nicht, noch nicht oder nicht im 
erforderlichen Umfang möglich und teilstationäre 
Pflege nicht ausreichend, besteht Anspruch für Pfle-
gebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 auf stationäre 
Pflege in einer zugelassenen Kurzzeitpflegeeinrich-
tung (z.B. Übergangszeit nach stationärer Kranken-
hausbehandlung oder in sonstigen Krisensituatio-
nen). 

Wie lange und in 
welcher Höhe wird 
die Leistung ge-
währt? 

Die Pflegekasse übernimmt die nachgewiesenen 
Kosten einer notwendigen Ersatzpflege für längs-
tens 42 Tage bei tageweiser Verhinderung und/o-
der bis zu einem Betrag von maximal 1.612,00 € je 
Kalenderjahr. 
 
Übernehmen Verwandte oder Verschwägerte bis 
zum 2. Grade oder Personen, die mit dem Pflegebe-
dürftigen zusammenleben, die Verhinderungspflege, 
dürfen die Aufwendungen den Betrag des 1,5-fachen 
des Pflegegeldes des entsprechenden Pflegegrades 
nicht überschreiten. 
 
Bei Nachweis höherer Auslagen (z.B. Verdienstaus-
fall, Fahrkosten) ist eine Kostenerstattung bis zu den 
Höchstbeträgen möglich. 
 
Soweit noch ein Anspruch auf Kurzzeitpflege be-
steht, kann sich der Leistungsbetrag auf bis zu 
2.418,00 € im Kalenderjahr erhöhen (sog. Übertrag 
der Leistungen der Kurzzeitpflege). Das Budget der 
Kurzzeitpflege wird um diesen Betrag gemindert. 

Die Pflegekasse übernimmt die nachgewiesenen 
Kosten einer notwendigen Kurzzeitpflege für maxi-
mal 56 Tage und/oder bis zu einem Betrag von 
1.774,00 € je Kalenderjahr. Maßgebend sind die 
pflegebedingten Aufwendungen (einschließlich Be-
treuung und medizinische Behandlungspflege). 
 
Nicht abgedeckt sind die Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung sowie ggf. anfallende Investitionskosten 
der Kurzzeitpflegeeinrichtung. Wenn das Budget der 
zusätzlichen Betreuungs- und Entlastungsleistungen 
noch nicht ausgeschöpft ist, besteht die Möglichkeit, 
dieses Budget für Eigenanteile, die im Zusammen-
hang mit der Kurzzeitpflege entstehen, zu nutzen. 
 
Der Leistungsbetrag kann sich auf 3.386,00 € je Ka-
lenderjahr erhöhen. Voraussetzung für die Erhöhung 
ist, dass der Pflegebedürftige vor der Kurzzeitpfleg 
bereits sechs Monate zu Hause gepflegt und der An-
spruch auf Verhinderungspflege noch nicht ausge-
schöpft wurde (Übertrag der Leistungen der Verhin-
derungspflege). Das Budget der Verhinderungs-
pflege wird um diesen Betrag gemindert. 

Welche Besonder-
heiten sind zu be-
achten? 
 

Für die Zeit der tageweisen Verhinderungspflege 
wird das zuletzt gezahlte Pflegegeld bis zu sechs 
Wochen um die Hälfte reduziert. 
 
Erfolgt eine stundenweise Verhinderungspflege (die 
Pflegeperson ist weniger als 8 Stunden täglich ver-
hindert), erfolgt keine Kürzung des Pflegegeldes. 

Für die Zeit der Kurzzeitpflege wird das zuletzt 
gezahlte Pflegegeld bis zu acht Wochen um die 
Hälfte reduziert. 

Wer kann bzw. darf 
die Leistung erbrin-
gen? 
 

Pflegedienste, Angehörige sowie sonstige Personen 
bzw. Einrichtungen. Zugelassene Pflegedienste 
bzw. Einrichtungen finden Sie unter https://pflegefin-
der.bkk-dachverband.de 

Alle zugelassenen Kurzzeitpflegeeinrichtungen/Pfle-
geheime. Eine Übersicht finden Sie unter https://pfle-
gefinder.bkk-dachverband.de 

Besteht Anspruch auf Beihilfe, z.B. bei Beamten, reduziert sich die Höhe der Leistung jeweils auf die Hälfte. Die andere 
Hälfte ist bei der Beihilfestelle zu beantragen. 

 


